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Einladung zur ordentlichen 
Generalversammlung 2026 
 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre 
 

Ich freue mich, Sie im Namen des Verwaltungsrats zur ordentlichen 
Generalversammlung der Accelleron Industries AG einzuladen. 

 

Datum: Dienstag, 28. April 2026 
um 9:00 Uhr (Türöffnung 8:00 Uhr) 

Ort: Trafo Baden   
Brown Boveri Platz 1 
5400 Baden 
www.trafobaden.ch 

 

Vor Beginn der Generalversammlung servieren wir Ihnen ab 8:00 Uhr gerne 
Kaffee und Gipfeli nach Anmeldung im Veranstaltungssaal im Trafo Baden. In 
dieser Zeit haben Sie ausserdem die Möglichkeit, sich mit Mitgliedern unseres 
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung auszutauschen. 

Weitere Informationen zur Anmeldung, zum Online-Portal sowie zum Ablauf der 
Generalversammlung entnehmen Sie bitte den organisatorischen Hinweisen am 
Ende dieser Einladung. Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung bis zum 24. April 
2026. 

Wir freuen uns, Sie persönlich bei unserer Generalversammlung 2026 zu 
begrüssen.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Oliver Riemenschneider  

Präsident des Verwaltungsrats 
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Traktanden und Anträge 

1. Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichts, der 
Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2025 

Antrag: 
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäfts- und Lagebericht, die 
Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen. 

Erläuterung: 
Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen Obligationenrechts 
(OR) und Art. 10 (e) und (f) der Statuten ist die Generalversammlung für die 
Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichts, der Konzernrechnung und der 
Jahresrechnung zuständig.  

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 

2025 

Antrag:  
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2025 zuzustimmen 
(Konsultativabstimmung). 

Erläuterung: 
Gemäss Art. 28 Abs. 4 der Statuten legt der Verwaltungsrat der 
Generalversammlung den Vergütungsbericht für das vorangegangene 
Geschäftsjähr zur nicht bindenden Konsultativabstimmung vor. Der 
Vergütungsbericht 2025 findet sich im Geschäftsbericht auf Seiten 94 bis 107, 
abrufbar unter www.accelleron.com/investors/financial-reports. 

3. Abstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle 

Belange im Sustainability report 2025 

Antrag:  
Der Verwaltungsrat beantragt, der Berichterstattung über nichtfinanzielle Belange 
gemäss Art. 964a OR im Sustainability report 2025 zuzustimmen. 

Erläuterung: 
Gemäss Art. 964a OR ist Accelleron verpflichtet, einen Bericht über 
nichtfinanzielle Belange zu erstellen. Der Sustainability report 2025 von Accelleron 
enthält auch den Bericht über nichtfinanzielle Belange, welcher der 
Generalversammlung gemäss Art. 964c Abs. 1 OR vorgelegt wird. Der 
Sustainability report 2025 ist im Geschäftsbericht auf Seiten 21 bis 77 zu finden 
und abrufbar unter www.accelleron.com/investors/financial-reports.  
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4. Verwendung des Bilanzgewinns 2025  

Antrag: 
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2025 wie folgt zu verwenden: 

CHF in Tausend 31. Dezember 2025 

Jahresgewinn 2025 153’499 

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 664 

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung 154’163   

Dividendensumme (141’750)  

Vortrag auf neue Rechnung 12’413 

 

Die Dividendensumme von CHF 141’750 Tausend entspricht einer Dividende von 
CHF 1,50 (brutto) pro Aktie. Nach Entrichtung der schweizerischen 
Verrechnungssteuer in Höhe von 35% verbleibt eine Nettodividende von CHF 
0,975 pro Aktie. Der erste Handelstag ohne Dividendenberechtigung (Ex-Date) ist 
der 6. Mai 2026. Die Auszahlung der Nettodividende erfolgt voraussichtlich am 8. 
Mai 2026.  

 
Erläuterung: 
Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und Art. 10 (f) der Statuten ist die 
Generalversammlung für die Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns und für die Festsetzung der Dividende zuständig. 

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der 

Geschäftsleitung  

Antrag: 
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der 
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

Erläuterung:  
Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und Art. 10 (g) der Statuten ist die 
Generalversammlung für den Entlastungsbeschluss zuständig.  

6. Wahlen  

6.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des 

Verwaltungsrats 

Mit Abschluss der Generalversammlung vom 28. April 2026 endet die Amtsdauer 
der aktuellen Verwaltungsratsmitglieder. Zwei Mitglieder des Verwaltungsrats, 
darunter der Präsident, stellen sich nicht zur Wiederwahl. 

Antrag:  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl bzw. Wahl folgender Personen in 
den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der 
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nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahlen werden einzeln 
durchgeführt.  

6.1.1 Monika Krüsi (Wiederwahl als Mitglied und Neuwahl als Präsidentin 

des Verwaltungsrats) 

6.1.2 Bo Cerup-Simonsen (Wiederwahl als Mitglied) 

6.1.3 Stefano Pampalone (Wiederwahl als Mitglied) 

6.1.4 Reto Suter (Neuwahl als Mitglied) 

6.1.5 Detlef Trefzger (Wiederwahl als Mitglied) 

6.1.6 Mieke Van de Capelle (Neuwahl als Mitglied) 

 

Erläuterung:  
Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1 OR sowie Art. 10 (b) und Art. 16 
Abs. 2 der Statuten wählt die Generalversammlung den Präsidenten und die 
Mitglieder des Verwaltungsrats. 

Informationen zu den aktuellen Mitgliedern des Verwaltungsrats finden Sie auf den 
Seiten 81 und 82 des Geschäftsberichts, der unter www.accelleron.com/investors/ 
financial-reports verfügbar ist. Informationen zu den vorgeschlagenen neuen 
Mitgliedern Reto Suter und Mieke Van de Capelle finden Sie im Anhang sowie 
unter www.accelleron.com/investors/general-meeting. 

6.2 Wahl Mitglieder Vergütungsausschuss  

Antrag:  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von 

6.2.1 Bo Cerup-Simonsen 

6.2.2 Stefano Pampalone 

6.2.3 Mieke Van de Capelle 

in den Vergütungsausschuss (Nomination & Compensation Committee) für eine 
Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt. 

Erläuterung:  
Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR sowie Art. 10 (b) und Art. 24 Abs. 1 der 
Statuten wählt die Generalversammlung die Mitglieder des 
Vergütungsausschusses. Der Verwaltungsrat bezeichnet den Vorsitzenden des 
Vergütungsausschusses (Art. 25 Abs. 1 der Statuten). 

6.3 Wiederwahl unabhängige Stimmrechtsvertretung 

Antrag: 
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Zehnder Bolliger & Partner, 
Advokatur & Notariat, Bahnhofplatz 1, Baden, als unabhängige 
Stimmrechtsvertretung für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der 
nächsten ordentlichen Generalversammlung. 
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Erläuterung:  
Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR sowie Art. 10 (c) der Statuten wählt die 
Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Zehnder Bolliger & 
Partner, Advokatur & Notariat, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und steht zur 
Wiederwahl zur Verfügung.  

6.4 Wiederwahl Revisionsstelle  

Antrag: 
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als 
Revisionsstelle der Accelleron Industries AG für eine weitere Amtsdauer von 
einem Jahr, d.h. für das Geschäftsjahr 2026.  

Erläuterung:  
Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR sowie Art. 10 (d) und 33 Abs. 1 der Statuten 
wählt die Generalversammlung die Revisionsstelle. Die KPMG AG erfüllt die 
gesetzlichen Anforderungen und steht zur Wiederwahl zur Verfügung.  

7. Vergütungen  

7.1 Bindende Abstimmung über die maximale Vergütung des Verwaltungsrats 

für die kommende Amtsdauer 

Antrag: 
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag 
der Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen 
Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 in 
Höhe von CHF 1’100'000 genehmigen. 

Erläuterung: 
Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 10 (h) und 28 Abs. 1 (a) der Statuten 
unterliegt der maximale Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die 
kommende Amtsdauer der Genehmigung durch die Generalversammlung.  

Die Vergütungsstruktur (ausschliesslich fixe Vergütung) und die vorgeschlagene 
maximale Gesamtvergütung (ohne obligatorische Sozialversicherung) bleiben für 
die kommende Amtsdauer unverändert. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält 
die Hälfte der Vergütung in Form von Accelleron Aktien, welche für drei Jahre 
gesperrt sind. 

Weitere Informationen zur Vergütungsstruktur finden sich im Geschäftsbericht auf 
Seite 98, abrufbar unter www.accelleron.com/investors/financial-reports. 

7.2 Bindende Abstimmung über die maximale Vergütung der Geschäftsleitung 

für das folgende Geschäftsjahr 

Antrag: 
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag 
der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 in Höhe von CHF 
7’700’000 genehmigen. 

 



 

  
 

 6/8 
 

Erläuterung: 
Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 10 (h) und 28 Abs. 1 (b) der Statuten 
unterliegt der maximale Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der 
Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr der Genehmigung durch die 
Generalversammlung.  

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2027 eine unveränderte 
maximale Gesamtvergütung in Höhe von CHF 7,7 Mio.  

Die vorgeschlagene Gesamtvergütung besteht aus CHF 2,3 Mio. für den 
Grundlohn, CHF 2,3 Mio. für die variable kurzfristige Vergütungskomponente 
(basierend auf einer maximalen Zielerreichung), CHF 1,3 Mio. für die variable 
langfristige Vergütungskomponente (basierend auf dem Referenzmarktwert bei 
Zuteilung und 100% Zielerreichung), CHF 1,1 Mio. für Benefits (inklusive 
Pensionskassen- und Sozialversicherungsbeiträge sowie Spesenentschädigung) 
und einer Reserve von CHF 0,7 Mio. 

Weitere Informationen zur beantragten Vergütung finden sich im Geschäftsbericht 
auf Seiten 98 – 102, abrufbar unter www.accelleron.com/investors/financial-
reports. 
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Geschäftsbericht 
Der Geschäftsbericht ist unter 
www.accelleron.com/investors/financial-
reports und durch Scannen des 
nachfolgenden QR-Codes abrufbar: 

 

Stimmberechtigung 
An der Generalversammlung teilnahme- 
und stimmberechtigt sind die am 17. April 
2026, 17:00 Uhr, im Aktienregister mit 
Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen 
und Aktionäre.  

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre 
Aktien vor der Generalversammlung 
veräussern oder sich aus dem 
Aktienregister austragen, verlieren ihre 
Stimmrechte in Bezug auf die verkauften 
Aktien.  

Teilnahme und Zutrittskarten 
Ihre persönliche Zutrittskarte können Sie 
wie folgt bestellen: 

• Sie retournieren das Anmeldeformular 

bis zum 24. April 2026 

(Eingangsdatum) mittels beiliegendem 

Rückantwortcouvert, oder 

• Sie bestellen bis am 24. April 2026, 

23:59 Uhr, die Zutrittskarte über das 

Online Portal www.gvmanager-

live.ch/accelleron unter Verwendung 

Ihres persönlichen Zugangscodes (auf 

dem Anmeldeformular aufgedruckt). 

Der Versand der Zutrittskarten nach 

Anmeldung erfolgt frühstens ab dem 20. 

April 2026 per Post.  

Für künftige Generalversammlungen 

haben Aktionärinnen und Aktionäre die 

Möglichkeit, ihre E-Mail-Adresse im 

GVMANAGER-Live zu registrieren, um 

Einladungen elektronisch zu erhalten.  

 

Vollmachten und Weisungen  
Stimmberechtigte Aktionäre können sich 
an der Generalversammlung nur durch 
die unabhängige Stimmrechtsvertretung, 
Zehnder Bolliger & Partner, Advokatur & 
Notariat, Bahnhofplatz 1, Baden, ihren 
gesetzlichen Vertreter oder mittels 
schriftlicher Vollmacht durch einen 
Dritten vertreten lassen. 

Zur Erteilung der Vollmacht und von 
Stimminstruktionen können Sie wie folgt 
vorgehen: 

• Folgen Sie bitte den Anweisungen auf 

dem beiliegenden Anmeldeformular 

und senden dieses bis spätestens am 

24. April 2026 (Eingangsdatum) 

mittels beiliegendem 

Rückantwortcouvert zurück, oder 

• Sie erteilen Vollmacht und Weisungen 

bis am 24. April 2026, 23:59 Uhr, über 

das Online Portal www.gvmanager-

live.ch/accelleron unter Verwendung 

Ihres persönlichen Zugangscodes (auf 

dem Anmeldeformular aufgedruckt). 

Veranstaltungsort 
Hinweise zur Anreise und zum 
Veranstaltungsort finden Sie unter 
www.trafobaden.ch unter der Rubrik 
Dokumente. Da die Parkmöglichkeiten 
begrenzt sind, und der Veranstaltungsort 
fünf Minuten Fussweg vom Bahnhof 
Baden entfernt ist, empfehlen wir eine 
Anreise mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

Rückfragen 
Bei Fragen zur Generalversammlung 
oder zum Aktienregister wenden Sie sich 
bitte an Devigus Shareholder Services  
(+41 41 798 48 48 / 
accelleron@devigus.com).  

Bei anderen Fragen wenden Sie sich 
bitte an Accelleron Investor Relations  
(+41 79 698 60 85 /  
investors@accelleron-industries.com). 
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Anhang (6 – Wahlen) 

 

 
Reto Suter 
(Antrag 6.1.4) 
 
Reto Suter, Schweizer Staatsbürger, 

geboren 1971, ist derzeit Chief Financial 

Officer und Mitglied der Konzernleitung 

der Siegfried Holding AG, wo er im Jahr 

2024 während der Übergangsphase 

zudem als Chief Executive Officer ad 

interim tätig war. 

Seit 2021 ist er Vorsitzender des Audit 

Committee sowie Mitglied des 

Compensation and Human Resources 

Committee des Verwaltungsrats der 

Inficon Holding AG. Seit 2025 ist er 

zudem Mitglied des Verwaltungsrats der 

Schweizerischen Cement-Industrie- 

Aktiengesellschaft. 

Reto Suter verfügt über mehr als 25 

Jahre internationale Erfahrung in den 

Bereichen Finanzen, Private Equity und 

Corporate Transformation. Er hat 

massgeblich zu bedeutenden 

strategischen Entwicklungen, zur 

Positionierung an den Kapitalmärkten 

sowie zur Wertschöpfung in 

verschiedenen Branchen beigetragen. 

Er verfügt über einen Masterabschluss 

und einen Doktortitel in Banking und 

Finance der Universität Zürich und hat 

Executive Programme an der University 

of Washington und an der IMD 

absolviert. 

 

 

 

 
Mieke Van de Capelle 
(Anträge 6.1.6 und 6.2.3) 
 

Mieke Van de Capelle, belgische 

Staatsbürgerin, geboren 1974, ist derzeit 

Chief Human Resources Officer und 

Mitglied der Konzernleitung von DSM-

Firmenich. Sie verantwortet den globalen 

Personalbereich und arbeitet 

partnerschaftlich an der Gestaltung von 

Unternehmensstrategie, Betriebsmodell 

einschliesslich Integration von 

Akquisitionen und Unternehmenskultur. 

Zudem ist sie tätig als Secretary des 

Governance and Nomination Committee 

sowie des Compensation Committee des 

Verwaltungsrats von DSM-Firmenich, 

und gehört seit Mai 2023 als nicht-

exekutives Mitglied dem Verwaltungsrat 

von Spadel an. 

Mieke Van de Capelle verfügt über mehr 

als 30 Jahre internationale Erfahrung im 

Personalwesen in Führungsfunktionen in 

Europa, Asien und den USA. Sie hat zu 

umfassenden organisatorischen 

Transformationen sowie zur Integration 

mehrerer Akquisitionen beigetragen. 

Sie verfügt über Masterabschlüsse der 

Universität Burgund sowie der Universität 

Gent. 


